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Anlage zu den Privatleasing-Bedingungen

Für die Dienstleistungen gelten in Ergänzung zu Abschnift Xll der PrivatLeasing-Bedingungen der Volkswagen Leasing GmbH die folgenden
besonderen Bedingun gen:

Leistungsumfang

Voraussetzung für die Leistungen ist die Durchführung der vom Her-
steller vorgeschriebenen Wartungs-, lnspektions- und Pflegearbeiten
bei einer vom Hersteller anerkannten Vertragswerkstatt.

Wartung und lnspektion deckt die Kosten für erforderliche War-
tungs- und lnspektionsarbeiten gemäß Herstellervorgabe (Service-
plan) ab, welche laut Service-Plan innerhalb der abgeschlossenen
Vertragslaufzeit und der vereinbarten Gesamtfahrleistung anfallen'
Die Gesamtfahrleistung entspricht der vereinbarten jährlichen
Fahrleistung bezogen auf die Vertragsdauer in Jahren. FÜr lnspek-
tionsarbeiten beschränkt sich der Leistungsanspruch des Kunden
auf maximal 6 lnspektionen.

- Folgende Leistungen werden im Rahmen von Wa(ung und ln-
spektion durchgeführt und bezahlt:

lnspektionsarbeiten I

Motorölwechsel inkl.
Ölwechsel DSG
Ersatz Luftfilter
Ersatz Pollenfilter
Ersatz Kraft stofffilter
Ersatz Zündkerzen
Bremsfl üssigkeitswechsel
Ersatzmobilität für einen Tag pro lnspektion (es werden
Kosten von max. 35,00 Euro je lnanspruchnahme über-
nommen)

Die enthaltenen lnspektionen können entweder aus lntervall-
Services und/oder lnspektions-Services bestehen. Maßgeblich
sind die Wartungsintervallanzeige und die Angaben im Ser-
vice-Heft des Fahrzeuges.

Pro lnspektion wird für einen Tag Mobilität gewährt. Hier kann
der Volkswagen Vertragshändler z. B. einen Werkstattersatz-
wagen, Fahrausweis für öffentliche Verkehrsmittel oder einen
Taxi-Gutschein wählen.

2. Leistungsausschlüsse

1. Nicht eingeschlossen sind:

- sonstige Verschleißreparaturen wie z. B. Stoßdämpfer oder
Achsmanschetten.

- Lack- und Karosseriearbeiten

- Fristenarbeiten, die nicht explizit im Leistungsumgang genannt
werden wie z. B. ATF-Filterwechsel.

- Sonderleistungen wie Scheibenfrostschutzmittel und Nachfüll-
öl'

- Flüssigkeiten innerhalb der Wartungsintervalle und Zusatzan-
gebote wie Frühlings- und Wnterservice.

Leistun gsanspruch besteht nicht für Kraftfahrzeuge:

deren Motorleistung oder Motordrehmoment durch Verände-
rungen am Triebwerk oder an der Triebwerksteuerung gestei-
gert wurde (Tuning oder Chip-Tuning);
die zur gewerbsmäßigen Personenbeförderung verwendet
oder gewerbsmäßig vermietet werden;
die als Fahrschulwagen, Taxen, Mietwagen, Selbstfahrermiet-
wagen (2.8. Autovermieter/Euromobil), Rettungs- und Polizei-
fahrzeuge, Geschäftsfahrzeuge von Service-Partnern mit Ver-
mittlerstatus oder Dienstvvagen der Volkswagen AG eingesetzt
werden sowie Kraftfahrzeuge, die auf einen Betrieb des Kraft-
fahrzeuggewerbes zugelassen sind;
die nicht der zweijährigen Volkswagen Garantie ab Erstzulas-
sung unterliegen;
an Sonderkraftfahrzeugen, Sonderserien und Fahrzeugen mit
werkseitig leistungsgesteigerten Aggregaten - Aufhebung der
Geschwindigkeitsabregelung (V-Max) ab Werk;
Die abseits öffentlicher Straßen betrieben werden.
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3. Beendigung derDienstleistungen

Die Dienstleistung Wartung und lnspektion endet mit Ablauf des Lea-
sing-Vertrages. Der Leistungsanspruch des Kunden endet mit Errei-
chen der vertraglich vereinbarten Gesamtfahrleistung.

4, Abrechnung der Dienstleistungen

Eine Erstattung von nicht in Anspruch genommenen Leistungen aus
der Dienstleistung Wartung und lnspektion erfolgt nicht, gleich aus
welchem Rechtsgrund der Leasing-Vertrag endet.

Für den Fall, dass die tatsächliche Fahrleistung die anteilige, auf die
verkürzte Vertragsdauer bezogene Kilometerleistung überschreitet,
wird die Überschreitung der auf die verkürzte Vertragsdauer bezoge-
nen anteiligen Kilometerleistung mit einem Cenlsatz je Kilometer ab-
gerechnet. Dieser Cent-Satz ermittelt sich aus der fÜr den Zeitraum
der vereinbarten Vertragsdauer zu zahlenden Gesamtsumme der Bei-
träge für die Dienstleistung Wartung und lnspektion bezogen auf die
vereinbarte Gesamtfahrleistun g.
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